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Mettlach, den 02.12.2021 

An die Erziehungsberechtigten unserer Schüler*innen 

 

 

Betreff: Änderungen der Coronaverordnungen ab 02.12.21 im Bereich der Schulen 

 

 

Liebe Eltern, 

im Folgenden möchten wir Sie über die ab 02.12.21 in Kraft tretenden Corona Verordnungen im Bereich der 

Schulen informieren: 

✓ Weiterhin besteht die Verpflichtung zum Tragen eines Mund – Nasen – Schutzes während der 

Unterrichts- und Betreuungszeiten. 

✓ Weiterhin wird zweimal wöchentlich (Montag und Donnerstag) getestet (Testpflicht) 

✓ Schulfremde Personen müssen vor Eintritt ins Schulgebäude einen 2G plus – Nachweis vorlegen 

✓ Für Elterngespräche gilt weiterhin die 3 G - Regel 

✓ Die aktuellen Dauerbescheinigungen verlieren ab 22.12.2021 ihre Gültigkeit. Neue Bescheinigungen 

werden für alle Schüler*innen, die an der schulischen Testung teilnehmen, am ersten Schultag nach 

den Weihnachtsferien ausgegeben. Das bedeutet, dass die schulischen Bescheinigungen während der 

Ferienzeit nicht gültig sind! 

 

Für Rückfragen stehen wir wie gewohnt zur Verfügung! 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

K. Eisenbarth, Rektorin 
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